
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Dr. Reuter, Franz, Dr. Pauly-Bender, Quanz (SPD) 

vom 13.11.2012 

betreffend Europäischer Sozialfonds - Förderphase von 2007 

bis 2013 

und  

Antwort  

des Sozialministers 
 

 

 

Vorbemerkung der Fragesteller: 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste beschäftigungspolitische 
Instrument der Europäischen Union. Das Hauptziel des ESF besteht in der Unterstüt-
zung der Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Außerdem 
sollen diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, aber dennoch ihre beruflichen 
Chancen verbessern müssen, durch Bildungsmaßnahmen gefördert werden.  

 
Diese Vorbemerkung der Fragesteller vorangestellt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Wie ist der Umsetzungsgrad entlang der einzelnen Prioritätsachsen A bis C und der 

Aktionen 1 bis 9 in der aktuellen Förderperiode? 
 

In der Förderperiode 2007 bis 2013 stehen dem Land Hessen rund 187 Mio. € 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung. Davon entfallen 
rund 36 Mio. € auf die Prioritätsachse A (Steigerung der Anpassungsfähigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen), 102 Mio. € 
auf die Prioritätsachse B (Verbesserung des Humankapitals), 41 Mio. € auf die 
Prioritätsachse C (Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der 
sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen) und rund 8 Mio. € auf 
die Prioritätsachse D (Technische Hilfe). 
 
Der Anlage 1 ist zu entnehmen, dass die ESF-Mittel dieser Förderperiode in 
der Prioritätsachse A zu 86 v.H., in der Prioritätsachse B zu 83 v.H. und in 
der Prioritätsachse C zu 79 v.H. gebunden sind. 
 
Die ESF-Mittel werden in Hessen über Förderprogramme und nicht über 
Aktionen umgesetzt. Die Förderprogramme sind den Prioritätsachsen A bis C 
zugeordnet. Ihr jeweiliger Umsetzungsstand ist ebenso der Anlage 1 zu ent-
nehmen.  
 
Frage 2.  Welche Zielgruppen wurden/werden in welchem Ausmaß gefördert (TN-Zahl, 

Mittel/v.H.-Anteil an den Maßnahmen? 
 

Die Erfassung von Zielgruppen erfolgt jährlich nach Vorgaben der EU-
Verordnungen. Da sich verschiedene Zielgruppen in einem Programm bzw. 
sogar in einem Projekt befinden können, ist es nicht möglich, einen prozentua-
len Mittelanteil für jede der 16 definierten Zielgruppen zu ermitteln. Da die 
Mittel jedoch auf die Prioritätsachsen verteilt werden und jede Prioritätsachse 
einen Zielgruppenschwerpunkt hat, kann man sagen, dass in der Förderperio-
de 2007 bis 2013 in Hessen rund 19 v.H. der ESF Mittel für Beschäftigte in 
Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU), 55 v.H. für Jugendliche im 
Übergang von Schule in Beruf und 22 v.H. für die Eingliederung von sozial 
benachteiligten Personen vorgesehen sind. 
 
Die Maßnahmen für Jugendliche dauern in der Regel länger und sind teurer 
als z.B. unterjährige Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene. So erklärt es 
sich, dass für die Zielgruppe der Jugendlichen mehr Mittel zur Verfügung 
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stehen, die Anzahl der geförderten jungen Menschen zwischen 15 und 24 
Jahren jedoch niedriger ist, als die Anzahl der geförderten Erwerbstätigen. 
 
Die Verteilung von Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 2007 und 2011 
auf die einzelnen Zielgruppen kann der folgenden Tabelle entnommen werden. 
Dabei ist zu beachten, dass bei kurzfristigen Beratungsmaßnahmen nur die 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfasst wird sowie ihr Geschlecht. 
Andere Merkmale werden nicht erhoben. Es ist daher nicht ohne weiteres 
möglich, die Anzahl der einzelnen Zielgruppen in Relation zu der Gesamtzahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu setzen. 
 
Angaben zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN) an ESF-
Vorhaben in den Prioritätsachsen A, B und C 
 

 
eingetretene TN 

2007 bis 2011 

 Gesamt Frauen 

 Anzahl TN 128.280 59.513 

 Anzahl Erwerbstätige (einschl. Selbstständige) 56.602 26.729 

 Anzahl Selbstständige 349 153 

 Anzahl Arbeitslose (einschl. Langzeitarbeitslose) 41.979 20.188 

 Anzahl Langzeitarbeitslose 31.459 14.945 

 Anzahl Nichterwerbstätige (einschl. in Ausbildung) 29.699 12.596 

 Anzahl Nichterwerbstätige in Ausbildung 22.231 9.186 

 Anzahl junger Menschen (15 bis 24 Jahre) 38.902 16.104 

 Anzahl älterer Menschen (55 bis 64 Jahre) 4.966 2.372 

 Anzahl TN aus Minderheiten 2.424 1.204 

 Anzahl Migranten 28.256 13.607 

 Anzahl TN mit Behinderungen 2.976 1.212 

 Anzahl sonstige benachteiligte TN 12.699 7.167 

 Anzahl TN ISCED 1 und 2 76.067 34.283 

 Anzahl TN ISCED 3 12.954 7.691 

 Anzahl TN ISCED 4 2.532 1.484 

 Anzahl TN ISCED 5 und 6 5.387 3.117 

Quelle: ESF- Durchführungsbericht 2011 des Landes Hessen  

 
 
Frage 3.  Mit welchen Programmen und Maßnahmetypen werden die Prioritätsachsen des ESF 

umgesetzt? 
 

Die Programme werden abschließend in der Anlage 1 aufgeführt. Dabei han-
delt sich in der Prioritätsachse A um Maßnahmen im Themenbereich Weiter-
bildung von Beschäftigten, in der Prioritätsachse B um Maßnahmen in den 
Bereichen Vermeidung von Schulabbrüchen, Berufsvorbereitung sowie Aus-
bildungsförderung und in der Prioritätsachse C um Maßnahmen zur Integrati-
on von besonders Benachteiligten (Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen, Strafgefangene und Strafentlassene) sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Studium. Detaillierte Erläu-
terungen zu den einzelnen Programmen befinden sich auf der Homepage zum 
ESF in Hessen unter www.esf-hessen.de.  
 
Frage 4. Wie viele Projekte und wie viele Träger wurden bisher gefördert mit welchem 

Finanzvolumen? 
 

Bisher wurden insgesamt bei 476 Trägern 1.710 Projekte gefördert. Wie viele 
ESF-Mittel auf die einzelnen Projekte entfallen, wird gemäß den EU-
Verordnungen einmal jährlich unter "Liste der Begünstigten" auf der Home-
page zum ESF in Hessen unter www.esf-hessen.de veröffentlicht. Dort wird 
aufgeführt, welche Träger aus welchen der in der Anlage 1 genannten Pro-
gramme wie viel ESF-Mittel erhalten haben.  
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Frage 5.  Wie gestaltet sich der Mittelabfluss entlang der einzelnen Prioritätsachsen? 
 

Hierzu wird auf die Beantwortung zu Frage 1 verwiesen. 
 
Frage 6. Geht die Landesregierung davon aus, dass die Mittel bis zum Ablauf der Förderperi-

ode komplett verausgabt werden? 
 Wenn nein, wo sieht die Landesregierung noch Spielraum bzw. Handlungsbedarf? 
 

Ja, die Landesregierung geht davon aus, dass die ESF-Mittel bis zum Ende 
der Förderperiode vollständig verausgabt werden können, da die Förderperio-
de nicht zum 31.12.2013 endet, sondern gemäß den entsprechenden EU-
Verordnungen Mittel bis zum 31.12.2015 verausgabt werden dürfen.  
 
Frage 7. Wie gestaltet sich die Kofinanzierung durch die Partner (Jobcenter, Agentur, Kom-

munen, Betriebe, etc.) (bitte Mittel und Prozent-Anteile angeben? 
 

In Hessen können zusammengefasst 6 Gruppen von Kofinanzierungspartnern 
ausgewiesen werden. Über alle Investitionsprioritäten hinweg ist das Land mit 
38,4 v.H. der größte Kofinanzierungsgeber für die Mittel aus dem ESF. Mit 
sehr großem Abstand folgen private Mittel (8,52 v.H.) und Mittel des Bundes, 
die nicht der Bundesagentur für Arbeit zugerechnet werden (7,59 v.H.). 
Weitere Kofinanzierungsgeber sind die Kommunen, andere öffentliche Ein-
richtungen sowie die Bundesagentur für Arbeit. Weitere Erläuterungen sind 
der Anlage 2 zu entnehmen.  
 
Wiesbaden, 13. Dezember 2012 

Stefan Grüttner 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 






